
Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung

erledigt

Zahlung Äußerung

ja nein

Abgabe an das 
Amtsgericht zur 
Entscheidung

Einstellung des 
Verfahrens

Verwarnung 
wirksam, 

Angelgenheit 
erledigt

Zahlung

Prüfung, ob 
entlastende 

Gründe vorliegen

Einstellung
keine 

EinstellungÜbersendung 
eines 

Bußgeldbeschei-
des oder 

Halterhaftungsbe-
scheides bei 

Parkverstößen
Übersendung eines 
Bußgeldbescheides

erledigt

 Parkverstoß/ Unfall/ Geschwindigkeitsüberschreitung

Auswertung der Daten

Zusendung eines Anhörungsbogens
Zusendung eines Anhörungsbogens 

mit Verwarngeldangebot

nein ohne 
Einlegung eines 
Rechtsbehelfs

nein mit fristgerechter 
Einlegung (2 Wochen) 

eines Einspruchs

Hinweis: Nach 
Zahlung des 

Verwarnungsgeld
es findet eine 
sachliche und 

inhaltliche 
Auseinandersetz
ung mit dem Fall 
nicht mehr statt. 

Eine Zahlung 
"unter Vorbehalt" 

ist 
ausgeschlossen 

und vom 
Gesetzgeber 

nicht vorgesehen.

ja

Verwarnungsgeld bis 55 Euro Geldbuße über 55 Euro

Einleitung von 
Vollstreckungs-

maßnahmen

erneute Prüfung durch 
die Bußgeldstelle

ja
nein ohne 
Äußerung

nein mit 
Äußerung


